
Beschlussvorlage Nr.:  
für die Sitzung des Technischen Ausschusses am:  

Datum: 
Verfasser:  

I. Beschlussgegenstand:

II. Vorbereitung/Beteiligung:

 Finanzverwaltung  Bauverwaltung Hauptverwaltung       

Verwaltungsausschuss  

OR Störmthal   OR Güldengossa  OR Dreiskau-Muckern 

 Bürgermeister  

OR Seifertshain  

Weitere Beteiligte:  

III. Finanzierungsvorschlag/Kostenstelle/Kostenträger/Sachkonto:

Kostenstelle/Kostenträger:  
Sachkonto: 

IV. Behandlung:  öffentlich  nichtöffentlich 

V. Beschlussvoraussetzungen:

Bereits gefasste Beschlüsse: 
Aufzuhebende Beschlüsse: 

Gemeinde Großpösna 
Der Bürgermeister 

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Maßnahme: 

Vergabeausschuss 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien



Beschluss des Technischen Ausschusses der Gemeinde Großpösna vom 

Nr.:  

Der Technische Ausschuss der Gemeinde Großpösna beschließt: 

 

Finanzierung/Kostenstelle/Kostenträger/Sachkonto: 

Kostenstelle/Kostenträger:  
Sachkonto: 

Ergebnis 

Anzahl der Mitglieder:   7+1          JA - Stimmen: 
anwesende Mitglieder:       NEIN - Stimmen: 
Ausschluss wegen Befangenheit:       Stimmenthaltungen: 

 

damit ist der Antrag    angenommen und beschlossen    abgelehnt 

Schriftführer     Gemeinderat 

Siegel 

Bürgermeister                   Gemeinderat 

Gemeinde Großpösna 
Der Bürgermeister 

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien


	Bürgermeisterin: On
	OR Seifertshain: Off
	Weitere Beteiligte: Off
	Hauptverwaltung: Off
	Technischer Ausschuss: Off
	OR Störmthal: Off
	OR Güldengossa: Off
	Bauverwaltung: On
	OR DreiskauMuckern: Off
	öffentlich: On
	nichtöffentlich: Off
	angenommen und beschlossen: Off
	abgelehnt: Off
	Datum der Vorlage: 17.11.2023
	Beschlussvorlage: Für das Flurstück 75/b der Gemarkung Großpösna wurde ein Antrag auf Vorbescheid (Bauvoranfrage) zur Errichtung von zwei Einfamilienhäusern gestellt. Das runde Flurstück soll geteilt und darauf zwei  Häuser mit einer Grundfläche von ca. 120m² errichtet werden. In der Entwurfsplanung sind die Baukörper mit einem stark geneigten Satteldach dargestellt. Die Fragestellung des Vorbescheides lautet:"Ist die Errichtung von 2 Einfamilienhäusern am dargestellten Standort nach Art der baulichen Nutzung planungsrechtlich zulässig."Zur Historie und den städtebaulichen Aspekten zum bzw. rund um das Flurstück hat das Bauamt mit Unterstützung der STEG eine Ausarbeitung erstellt und diese im RIS eingestellt. Darin enthalten sind Planungen bzw. Konzepte, die der Gemeinderat in der Vergangenheit beschlossen hatte. Sie definieren durchgängig eine Einordnung als nicht bebaubare Fläche. Nach Ansicht der Verwaltung widersprechen die geplante Häuser der langjährigen Einordnung und dem zu beachtenden Einfügegebot. Eine Bebauung des runden Angerflurstücks ändert das Erscheinungsbild der Flächen um die Hauptstraße erheblich. 
	Bereits gefasste Beschlüsse: 
	Aufzuhebende Beschlüsse: 
	Befangene GR: [0]
	Sitzungsdatum: 27.11.2023
	Beschlussnummer: 2023-053
	Beschlusstext: im Rahmen der Anhörung nach § 69 Abs. 1 SächsBO dem Antrag auf Vorbescheid für das Flurstück 75/b der Gemarkung Großpösna, Hauptstraße 14 (Errichtung von zwei Einfamilienhäusern), zuzustimmen und nach § 36 BauGB das Einvernehmen zu erteilen.
	Herr/Frau: [Herr Hanewald]
	NEIN-Stimmen: [0]
	JA-Stimmen: [0]
	Enthaltungen: [0]
	Kurzbezeichnung Beschlussgegenstand: Beschluss zum Antrag auf Vorbescheid für das Flurstück 75b, Gemarkung Großpösna (Errichtung von zwei Einfamilienhäusern)
	Verfasser: [Bauamt]
	Weitere BEteiligte, Planungsbüros etc: 
	Produktnummer: 
	Sachkonto: 
	Anwesende Ausschussmitglieder: [0]
	Maßnahme: 
	Finanzverwaltung: Off
	Vergabeausschuss: Off
	Kostenstellen-/Kostenträgernummer: 


